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I. Fragestellung 

Wir sind gebeten worden zu bewerten, ob rechtliche Bedenken gegen den Formulierungs-

vorschlag bestehen, mit dem in Art. 1 PostModG-E eine neue Ziffer 1 in § 16 Abs. 2 

PostG (nachfolgend: PostG-E) eingeführt werden soll (nachfolgend: Vorschlag).  

Mit § 16 Abs. 2 Nr. 1 PostG-E soll ein neuer, über den bestehenden Katalog hinausge-

hender Tatbestand für Sendungen geschaffen werden, die nicht zum Universaldienst zäh-

len. Im Zusammenhang mit dem – durch den Vorschlag nicht geänderten – ersten Absatz 

liest sich die hier zu bewertende Regelung (nachfolgend kursiv gesetzt) wie folgt:  

„§ 16  
Universaldienstleistungen 

(1) Universaldienstleistungen sind die folgenden Post-
dienstleistungen: 

1. die Beförderung von Briefsendungen bis 2 000 Gramm, 
deren Maße die im Weltpostvertrag und den entsprechen-
den Vollzugsverordnungen festgelegten Maße nicht über-
schreiten, einschließlich Teilleistungen im Sinne des § 54 
Absatz 1, die aufgrund gesetzlicher Verpflichtung flächen-
deckend zu standardisierten Bedingungen angeboten wer-
den, 

2. die Beförderung von adressierten Paketen, deren Einzel-
gewicht 20 Kilogramm nicht übersteigt und deren Maße die 
im Weltpostvertrag und den entsprechenden Vollzugsver-
ordnungen festgelegten Maße nicht überschreiten, 

3. die Beförderung von Warensendungen, Büchern, Zeitun-
gen und Zeitschriften sowie 

4. die förmliche Zustellung von Schriftstücken nach den 
Vorschriften der Prozessordnungen und der Gesetze, die die 
Verwaltungszustellung regeln. 

Universaldienstleistungen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 
umfassen auch die Sendungsformen Einschreibe- und 
Wertsendung. Universaldienstanbieter haben den Nutzern 
Informationen zur Sendungsverfolgung zur Verfügung zu 
stellen, soweit sie dem Universaldienstanbieter vorliegen. 

(2) Keine Universaldienstleistungen sind die Beförderung 
von  

1. Briefsendungen, die im Einzelsendungstarif zu im Ver-
gleich zur Standardleistung höherwertigen Qualitätsvorga-
ben befördert werden,  
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2. […] 

[…]“ 

Im Rahmen der Bewertung sollen nicht sämtliche Bedenken erörtert werden, die der For-

mulierung des Vorschlags begegnen, sondern nur die zentralen Kritikpunkte. 

 

II. Zusammenfassung der Ergebnisse 

1. Der Vorschlag verstößt gegen eine Kernanforderung an den Universaldienst. 

2. Der Vorschlag führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit. 

3. Der Vorschlag stellt die Bundesnetzagentur vor eine nicht lösbare Aufgabe. 

 

III. Rechtliche Bewertung  

Die zentralen Kritikpunkte gegenüber dem Vorschlag stellen sich wie folgt dar.  

1. Der Vorschlag verstößt gegen eine Kernanforderung an den Universaldienst 

Der Vorschlag verstößt gegen eine Kernanforderung an den Universaldienstes, weil 

er verhindert, dass ein qualitativ hochwertiger Universaldienst angeboten wird. Der 

Vorschlag ist daher bereits konzeptionell verfehlt.  

Der Grund hierfür liegt darin, dass der Vorschlag eine bestimmte Erbringungsqua-

lität, nämlich die Erbringungsqualität der „Standardleistung“, als Obergrenze für 

das Qualitätsniveau des Universaldienstes festlegt. Beförderungen, die über dieses 

Qualitätsniveau hinausgehen, fallen aus dem Universaldienst heraus.  

Das Konzept des Universaldienstes sieht jedoch nur ein qualitatives Mindestniveau 

vor. Es legt ausdrücklich keine qualitative Obergrenze für den Universaldienst fest. 

a) Dieser Grundsatz ist unionsrechtlich verbindlich für alle Mitgliedsstaaten ge-

regelt. Bereits Art. 1 5. Spiegelstrich Postdienste-BinnenmarkRL 

Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Dezember 1997 über gemeinsame Vorschrif-
ten für die Entwicklung und des Binnenmarkts der Post-
dienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der 
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Dienstequalität (ABl. L 15 vom 21.01.1989, Seite 14), zu-
letzt geändert durch Richtlinie 2008/6/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 
(ABl. L 52 vom 27.02.2008, Seite 3) 

bestimmt, dass die Richtlinie gemeinsame Vorschriften für die Festlegung von Qua-

litätsnormen für die Erbringung des Universaldienstes enthält.  

Art. 3 Abs. 1 Postdienste-BinnenmarktRL konkretisiert dieses Qualitätsniveau 

durch den Grundsatz, dass allen Nutzern ein Universaldienst zur Verfügung stehen 

muss, der ständig flächendeckend postalische Dienstleistungen 

„einer bestimmten Qualität“ 

zu tragbaren Preisen für alle Nutzer bietet. Diese Bestimmung findet sich in der 

Sache wortgleich in § 15 Abs. 1 PostG-E wieder.  

Für das damit angesprochene Qualitätsniveau sieht Art. 3 Abs. 3 Satz 1 Post-

dienste-BinnenmarktRL „mindestens“ eine Abholung an fünf Arbeitstagen pro Wo-

che und Art. 3 Abs. 4 Postdienste-BinnenmarktRL „mindestens“ die Abholung, das 

Sortieren, den Transport und die Zustellung bestimmter Sendungen vor.  

Ziel der Qualitätsanforderungen an den Universaldienst ist nach Art. 16 Satz 1 Post-

dienste-BinnenmarktRL die Erbringung 

„eines hochwertigen Postdienstes“, 

was gemäß Art. 16 Satz 2 Postdienste-BinnenmarktRL „insbesondere“ für die Lauf-

zeiten gilt. Die Zielsetzung der Erbringung hochwertiger Dienste führt – vor allem 

mit Blick auf den systematischen Zusammenhang mit Art. 3 Abs. 3 Satz 1 und 

Abs. 4 Postdienste-BinnenmarktRL – unmittelbar zu der Schlussfolgerung, dass 

dem Qualitätsniveau des Universaldienstes unionsrechtlich keine Obergrenze ge-

setzt wird. 

Bestätigt wird dieses Ergebnis durch Art. 16 Satz 3 tir.2 Postdienste-Binnen-

marktRL, der vorsieht, dass die Anforderungen an die Laufzeit  

„an den technischen Fortschritt und die Entwicklung des 
Marktes“ 

anzupassen sind. Die Laufzeitvorgabe für den Universaldienst ist daher dynamisch 

angelegt, nicht statisch. Eine qualitative Obergrenze wäre jedoch statisch. 
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b) Aus dem Vorstehenden geht klar hervor, dass die Qualitätsanforderungen im 

Universaldienst nur ein Mindestniveau festlegen.  

Dies bedeutet, dass ein Postdienstleister nach dem Konzept des Universaldienstes 

nicht aus dem Universaldienst herausfallen soll, weil er bessere Laufzeiten anbietet, 

als sie in den gesetzlich festgelegten Qualitätsanforderungen vorgesehen sind.  

Folgt man demgegenüber dem Vorschlag, wären Postkunden, die ein höheres Qua-

litätsniveau als das im PostG-E festgeschriebene wünschen, auf besondere Ange-

bote der Postdienstleister angewiesen. Diese besonderen Angebote unterlägen nicht 

mehr der bereits dargestellten Grundregel des Universaldienstes, flächendeckend, 

angemessen und zu erschwinglichen Preisen erbracht zu werden.  

c) Ergebnis: Der Vorschlag verstößt gegen eine Kernanforderung an den Uni-

versaldienst. 

2. Der Vorschlag führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit  

Abgesehen von den vorstehenden Bedenken führt der Vorschlag zu erheblicher 

Rechtsunsicherheit. Dies ist darin begründet, dass die Bestimmung des § 16 Abs. 2 

Nr. 1 PostG-E an den Begriff „Standardleistung“ anknüpft, der im Gesetz nicht nä-

her erläutert ist und sich nicht eindeutig eingrenzen lässt.  

a) Der Begriff der „Standardleistung“ ist für den Vorschlag von zentraler Be-

deutung, weil nur Briefsendungen vom Universaldienst ausgenommen werden, die  

„im Vergleich zur Standardleistung“ 

höherwertigen Qualitätsvorgaben genügen. Wenn demnach bestimmt werden soll, 

welche Leistungen nach dem Vorschlag nicht unter den Universaldienst fallen sol-

len, muss definiert werden, was mit „Standardleistung“ gemeint ist.  

Der Vorschlag enthält keine Legaldefinition dieses zentralen Begriffs. Auch im 

vom Vorschlag unveränderten PostG-E ist keine Legaldefinition vorgesehen.  

b) Damit kommen drei Auslegungsvarianten in Betracht:  

- Erstens könnte die „Standardleistung“ am individuellen Angebot des je-

weiligen Postdienstleisters, also subjektiv anknüpfen; 

- zweitens könnte die „Standardleistung“ am allgemeinen Angebot auf 
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dem Markt, also objektiv anknüpfen;  

- drittens könnte die „Standardleistung“ an den rechtlichen Vorgaben an 

die Postdienste, also normativ anknüpfen. 

c) Ergebnis: Allein diese drei, inhaltlich sehr unterschiedlichen Auslegungsva-

rianten zeigen, dass der Vorschlag für erhebliche Rechtsunsicherheit sorgen wird. 

Es wird über Jahre hinaus darüber gestritten werden, welche Universaldienstleis-

tungen von welchem Anbieter in welchem Umfang erbracht werden. 

3. Der Vorschlag stellt die Bundesnetzagentur vor eine nicht lösbare Aufgabe 

Ausgehend von der vorstehend getroffenen Feststellung hat der Vorschlag außer-

dem zur Folge, dass die Bundesnetzagentur vor eine nicht lösbare Aufgabe gestellt 

wird. Hierzu gilt: 

a) Nach unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Regulierungssektor besteht die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Begriff der „Standardleistung“ im Sinne der oben ge-

nannten dritten Variante normativ ausgelegt wird. Dies würde bedeuten, dass die 

Gerichte alle Leistungen als höherwertig einstufen und damit aus dem Universal-

dienst ausschließen, die höhere Qualitätsanforderungen erfüllen als sie gesetzlich 

in §§ 17 ff. PostG-E definiert sind.  

b) Ausgehend von diesem Befund würden sämtliche von der Deutsche Post AG 

angebotenen Briefbeförderungsleistungen aus dem Universaldienst herausfallen. 

Denn alle für die Zeit nach dem 01.01.2025 bei der Deutschen Post AG geplanten 

Briefprodukte werden schnellere Laufzeiten gewährleisten als sie in § 18 PostG-E 

geregelt sind.  

Dies hätte weiterhin zur Folge, dass auch die an sich zum Universaldienst zählenden 

Zusatzleistungen Einschreiben und Wertsendung der Deutsche Post AG nicht mehr 

zum Universaldienst zählen, weil sie an das jeweilige Grundprodukt und dessen 

Laufzeit geknüpft sind.  

Wenn man zudem berücksichtigt, dass die Formulierung „im Einzelsendungstarif“ 

in Anlehnung an Art. 2 Nr. 20 Postdienste-BinnenmarktRL den Gegensatz zu Ge-

schäftskundenprodukten darstellt, fallen ausgerechnet die Briefbeförderungsleis-

tungen aus dem Universaldienst heraus, die von der Deutsche Post AG für Privat-

kunden angeboten werden. 
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In der Summe wäre die Deutsche Post AG kein Universaldienstanbieter in der Bun-

desrepublik Deutschland mehr.  

c) Neben der Deutsche Post AG erbringt de facto kein anderes Unternehmen in 

Deutschland den Universaldienst. Wie bereits dargestellt, hat jeder Mitgliedsstaat 

indes die Erbringung des Universaldienstes zu gewährleisten.  

Die Bundesnetzagentur müsste daher eine Unterversorgungsfeststellung treffen. 

Um den Universaldienst im Sinne des Vorschlags zu gewährleisten, könnte die Un-

terversorgung nur dadurch beseitigt werden, dass die Deutsche Post AG verpflichtet 

wird, Briefbeförderungsleistungen minderer Laufzeitqualität zu erbringen.  

d) Ergebnis: Die Bundesnetzagentur wird durch den Vorschlag vor eine nicht 

lösbare Aufgabe gestellt. 

 

Berlin, den 03.06.2024 

 

Dr. Stephan Gerstner 
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